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Beratungsfolge Sitzungstermin

Verwaltungsausschuss 02.07.2007
Rat 05.07.2007
 

 
 
Beratungsgegenstand: 
 
Ausbildungs- und Arbeitsförderungsgesellschaft Stadt Emden mbH, Jahresabschluss 2006 
1. Jahresergebnis 2006 
2. Stammkapitalerhöhung 
3. Entlastung der Geschäftsführung 
 
 
Beschluss: 
 
Die Vertreter der Stadt Emden in der Gesellschafterversammlung der Ausbildungs- und Arbeits-
förderungsgesellschaft Stadt Emden mbH, Emden, - werden beauftragt, 
 
1.  sich dem Bericht der Geschäftsführung anzuschließen und den Abschluss für das Ge-

schäftsjahr 2006 anzunehmen, 
 
2.  den ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von 274.810,49 Euro der Rücklage zu-

zuführen, 
 
3.  der Entnahme von 74.435,41 Euro aus der Rücklage zuzustimmen, um daraus das 

Stammkapitals von 25.564,59 Euro auf 100.000 Euro zu erhöhen, 
 
4. der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2006 Entlastung zu erteilen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine 
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Begründung: 
 
Mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2006 wurde im Einvernehmen mit dem Rechnungsprü-
fungsamt der Stadt Emden die PriceWaterhouseCoopers Aktiengesellschaft Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft beauftragt. Als Ergebnis der Prüfung wurde am 07.06.2007 der uneinge-
schränkte Bestätigungsvermerk erteilt. Vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Emden erfolgt 
gemäß § 124 Abs. 1 in Verbindung mit §123 NGO die Schlussbestätigung. 
 
Der Jahresabschluss zum 31.12.2006 weist einen Überschuss in Höhe von 274.810,49 Euro 
aus, der gemäß § 11 des Gesellschaftsvertrages im Betrieb verbleibt. 
 
Da Stammkapitalerhöhungen für das abgelaufene Wirtschaftsjahr bis zum 31. August des Fol-
gejahres beim Handelsregister einzutragen sind, besteht Eilbedürftigkeit hinsichtlich dieser Ent-
scheidung. Daher wird die Vorlage direkt in den Verwaltungsausschuss eingebracht. 
 
Ein Mitwirkungsverbot gemäß § 26 NGO besteht nicht, da es sich hierbei lediglich um die Ent-
lastung der Geschäftsführung handelt. Die konstituierende Sitzung des Aufsichtsrates fand am 
26.04.2007 statt. 
 
 
Anlagen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


